
 

 

TOP 12 – STUDIERENDENINITIATIVE NACH § 20A NHG ZUM THEMA 
„RAHMENPRÜFUNGSORDNUNG“  

 
Unterlage für die 176. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (1. Sitzung im Sommersemester 2023)  
am 19. April 2023 
 
Drucksache-Nr.: 936/176/1 SoSe 2023 
Ausgabedatum: 12. April 2023 
 
Sachstand 
In seiner Sitzung am 15. Februar 2023 hat der Senat die Änderungen der Rahmenprüfungsordnungen des College und der 
Graduate School nach eingehenden Beratungen in zwei Senatssitzungen (25. Januar und 15. Februar 2023) beschlossen. Zu 
den Beratungen und Beschlüssen vgl. Protokolle der Senatssitzungen vom 25. Januar 2023 und 15. Februar 2023. 
 
Studierende hatten parallel zur Befassung der zentralen Gremien eine Unterschriftensammlung mit spezifischen Regelungs-
wünschen an den Senat angestoßen und deren Inhalte auch für die Beratung im Senat zur Verfügung gestellt. 
 
Am 6. April 2023 haben Studierende die Unterschriftensammlung neu als Studierendeninitiative gemäß §20 a NHG einge-
reicht, siehe Anlage zur Drucksache. Da diese Einreichung in anderer Form und zeitlich nachgelagert zu den Beratungen und 
den Beschlüssen der Änderungen der Rahmenprüfungsordnungen durch den Senat in seiner Sitzung am 15. Februar 2023 
erfolgte, ist der Senat gebeten, sich mit der Initiative und ihren Vorschlägen zur Änderung der Rahmenprüfungsordnungen zu 
befassen und zu entscheiden. Inhaltlich entspricht die Initiative den in den vorangegangenen Sitzungen umfassend diskutier-
ten und entschiedenen Fragen.  
 
Anlage 
Studierendeninitiative zum Thema „Rahmenprüfungsordnung“, eingereicht am 06.04.2023 

SENAT 

 

Unterlage für die 97. Sitzung des Senats der Leuphana Universität Lüneburg (1. Sitzung im Sommersemester 2015) am 15. April 2015 

 

Drucksache-Nr.: 479/97/1 SoSe 2015 



Studierendeninitiative (gern. §4 Abs. 2 Grundordnung) 

Thema: Rahmenprüfungsordnung 

Antragstext 

Der Senat der Leuphana Universität Lüneburg spricht sich dafür aus, dass die 
Rahmenprüfungsordnungen für die Bachelor- und Masterstudierenden (einschließlich der 
Lehramtsstudierenden) grundsätzlich folgendes regeln: 

• Keine Anwesenheitspflicht: Wir wollen am bisherigen Vorgehen festhalten. Dies bedeutet,
dass Modulverantwortliche einen Antrag in der Studienkommission stellen können, falls sie
der Meinung sind, dass eine Anwesenheit didaktisch notwendig ist. In der Studienkommission
entscheiden Studierende und lehrende gleichberechtigt über diesen Antrag.

• Das erfolgreiche Abschließen eines Moduls darf weder Zulassungsvoraussetzung noch

· Prüfungsvoraussetzung für dc;1rauf aufbauende Module sein, sondern nur empfehlend
wirken.

• In jedem Semester werden zwei Prüfungsphasen angeboten.
• Die Anmeldefrist für die Belegung von Modulen und den dazugehörigen Lehrveranstaltungen

muss wie bisher bis zwei Wochen nach Beginn der Vorlesungszeit möglich sein.
• Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel 4 Wochen und spätestens bis 6 Wochen

nach der Erbringung der Prüfungsleistung zu bewerten.
• Im Krankheitsfall ist ein Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit

ausreichend, der das berechtigte Interesse der Studierenden am Schutz ihres

Persönlichkeitsrechts berücksichtigt. Die Pflicht der Offenbarung personenbezogener
Daten zum Nachweis krankheitsbedingter Prüfungsu!1fähigkeit muss auf das erforderliche
Minimum beschränkt werden. Angaben über Krankheitsbilder/ -symptome müssen

ausgeschlossen sein.

• Jede*r Studierende hat während des Studiums einmalig einen zusätzlichen Versuch für die
Wiederholung einer einzigen nicht bestandenen Prüfungsleistung.

Die Rahmenprüfungsordnungen für das College, die Graduate School sowie für das Lehramt werden 
auf vorher genanntes überprüft. Sollten die Rahmenprüfungsordnungen Gegenteiliges regeln, wird 
ein Änderungsprozess initiiert. 

Dieser Änderungsprozess muss von allen Akteur*innen lösungsorientiert gestaltet werden. Darüber 
hinaus bedarf der Prozess ausreichend Erarbeitungs,.. und Beratungszeit, damit die 
Rahmenprüfungsordnung für lehrende, Studie.rende und Verwaltungsmitarbeiter*innen eine 
angenehme Studien- und Arbeitsatmosphäre schafft. 

LEUPHANA UNIVERSITÄT LÜNEBURG 
- Präsidiumsbüro

.0 6. April 2023 
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